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D ~'l~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokol1em 
des Nationalrates XYm. Gesetzgebuilgsperiode 

FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

GZ. 11 0502/199-Pr.2/92 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

1010 WIEN. DEN 28. Jul; 1992 
HIMMELPFORTGASSE 8 

TELEFON (0222) SI 433 

'3OG3 lAB 

1"92 ··07-· 29 

zu '?,AR.3 fJ 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Mag. John Gudenus und Genossen vom 

5. Juni 1992, Nr. 3123/J, betreffend die Nichteinhaltung des § 82 Abs. 1 BHG 

durch die Bundestheater , beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Es ist zutreffend, daß Bundesbetriebe gemäß § 82 Abs. 1 Bundeshaushaltsgesetz 

(BHG) eine Betriebsabrechnung zu führen haben. Mit der Vollziehung der genannten 

Bestimmung ist gemäß § 102 Z 4 leg.cit. jener Bundesminister betraut, in dessen 

Wirkungsbereich die Angelegenheiten des betreffenden Bundesbetriebes fallen. 

Die zur Erstellung der Betriebsabrechnung erforderlichen näheren Richtlinien wurden 

vom Bundesministerium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof in der 

Bundeshaushaltsverordnung 1989, BGB\.Nr. 570, erlassen. Zu dieser Zeit bestanden 

schon die Voraussetzungen für eine Durchführung der Betriebsabrechnung im 

Rahmen des automatisierten Rechnungswesens des Bundes. 

Zu 1. bis 3.: 

Aufgrund der eingangs dargelegten Kompetenzlage fällt die Beantwortung der 

gestellten Fragen in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Unterricht und 

Kunst. Ich ersuche daher um Verständnis, daß es mir nicht möglich ist, im einzelnen 

dazu Stellung zu nehmen. 

Beilage 
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~NFRAG=: 

jer Abgeordneten Mag. Gudenus 

.l.n oen Bunoesmmlsrer rur Finanzen 

;etreIfena die Nicntemhaitung oes q 3: ,;bs. ~ 3HG ''::Jrcn oie .3unoesthealer 

:~r S 62 Abs. : 3HG vcroriichtet 3unaesoctrieoe zur ,=i}nrung von aetriebsaDrec~nungen . 

..... eiche insbesondere eie Feststeilung cer Kostcnstruxtur 31S Planungshiife für die Leisrungs

;rsteliung, der Ermltllung ocr Sdbstlwslcn oaer cer ,-':üntrolle dcr ,l.,'inscnaitliehken aienen. 

~Ul der Iniormation ocr zuslänaigcn .::lteHen iic~cn ,,'nn Gen oundcstneatem keine derartj~en 

:etriebsabrechnungen vor. 
... ".....,_~r ... 

:""1 diesen Zusammennang steilen oie unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn dunoes

-ninister rur Finanzen folgende 

·~nfrage: 

~) :Ait welcher Begrundung WlfO di~ oifenslchrliche Unrecntmäßigkeit im Verhaiten 

jeT Bunaestneater auren den rinanzmmisrer gcoiiligt'l 

:j Ist für die Zukunit die Eint'oroerung aeramger oetrieosaoreennungen Ger 3unoes

theater geplant?' 

3) Welche Sanktionen werden Sie im Falle einer welleren Nicntaogaoe von 3etrieos

Jbrechnungcn durch dic B~nlJCSlhealcr sc' :::::l? 
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